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 Nach einem Suizid oder Suizidversuch

Gespräch in der Klasse nach einem Suizid

Über das oben Gesagte hinaus ist in besonderer Weise die Thematik „Schuld“ zu beachten. 

Es ist wichtig, dass weder dem/der Verstorbene(n) noch irgend jemand anderem die Schuld für den Suizid zugeschoben wird – auch wenn wir alle die Tendenz haben, einen Schuldigen zu suchen. Der Suizid war die Wahl des/der Verstorbenen, und wir kennen die wirklichen Beweggründe nicht.

Es sollte erklärt werden, dass sich der/die Verstorbene vor dem Suizid in einer ausweglos scheinenden Lebenssituation fühlte und keine anderen Möglichkeiten mehr sah, die Probleme zu lösen.

Gespräch in der Klasse nach einem Suizidversuch

Der Suizidversuch eines Mitschülers sollte nicht verschwiegen werden. Wenn in einer Klasse bekannt wird, dass eine Schülerin, ein Schüler einen Suizidversuch unternommen hat, ist es Aufgabe der Schule, den Schüler bei der Rückkehr in die Klasse zu unterstützen. Der Schulleiter und/oder der Klassenlehrer sollen deshalb mit den Eltern, dem betroffenen Schüler und eventuell – falls die Familie zustimmt – den beteiligten Fachleuten (Hausarzt, Schulpsychologe, Psychiater, Seelsorger usw.) Kontakt aufnehmen, um den Wiedereintritt des Schülers in die Klasse vorzubereiten.

Unter Berücksichtigung der Wünsche des betroffenen Schülers soll dabei besprochen werden, welche Informationen die Klasse vor der Rückkehr erhalten soll, ob der Suizidversuch in seiner Anwesenheit besprochen werden soll und ob er am ersten Schultag in die Schule begleitet werden möchte.

Eine der von Kindern und Jugendlichen am häufigsten genannten Gründe für einen Suizidversuch sind Probleme in der Schule (Leistungsprobleme, Mobbing, usw.) In diesen Fällen ist es entscheidend wichtig, dass sich die Schule zusammen mit der Familie, dem betroffenen Schüer und beigezogenen Fachleuten um eine Klärung der Schulproblematik bemüht.

Ansprechen möglicherweise gefährdeter Schüler  nach dem Suizid eines Mitschülers

Das achtsame Ansprechen eines Kindes oder eines Jugendlichen, das/der in einer Krise steckt und Anzeichen einer möglichen suizidalen Entwicklung zeigt, ist nicht nur den Fachleuten vorbehalten, sondern muss auch Aufgabe von Freunden, Familienangehörigen, Lehrerinnen und Lehrern sein. Die Angst, ein Ansprechen der Suizidalität könne erst recht eine Suizidhandlung auslösen, ist unbegründet. 

So kann man ein erstes Ansprechen formulieren:

„Ich mache mir Sorgen, weil ich den Eindruck habe, es geht dir schlecht, und du könntest auch solche Gedanken wie.... haben. Ich möchte mit dir darüber reden.“

Hinweise auf Suizidgefährdung anderer Schüler/innen nach Suizid

Nach dem Suizid eines Schülers ist erfahrungsgemäß die Gefahr groß, dass Mitschüler sich „anstecken“ lassen, zu Nachahmern werden.

Die Lehrerschaft, die Eltern und SchülerInnen sind deshalb darauf aufmerksam zu machen, wie sie gefährdete Jugendliche erkennen können. Eltern sollen mit Lehrern über ihre Sorgen und auch Auffälligkeiten bei ihren Kindern sprechen. Lehrer müssen Eltern informieren, wenn ihnen ein Schüler verändert erscheint. Diese Jugendlichen sollten zur Abklärung an die Facheinrichtungen überwiesen werden (Erziehungsberatung, Beratungsstellen von Diakonie oder Caritas, Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst, Hausärzte, praktizierende Psychiater oder Psychologen).

In der Regel vertrauen sich gefährdete Schüler in erster Linie ihren Klassenkameraden/innen an, häufig „unter dem Siegel der Verschwiegenheit“. Schüler/innen müssen informiert werden, dass sie solche Geheimnisse auf keinen Fall hüten dürfen und an wen sie sich wenden können (Lehrer, Eltern, Jugendleiter, Pfarrer, usw.)

Erhöhtes Suizidrisiko besteht bei:

- Freunden, Kollegen des Verstorbenen

- Zeugen des Suizids

- Geschwistern

- Jugendlichen mit früherem Suizidversuch

- Jugendlichen mit Tendenz zu depressiven Reaktionen

- Jugendlichen mit psychischer Instabilität in der Familie

- Jugendlichen mit starken zusätzlichen Belastungen

Allgemeine für LehrerInnen beobachtbare Anzeichen einer Suizidgefährdung bei SS SchülerInnen

- verändertes beobachtbares Verhalten im Klassenraum

- plötzlicher Leistungsabfall                         - Schulverweigerung

- Unaufmerksamkeit im Unterricht              - Veränderungen im Sozialverhalten

- gedankliche Beschäftigung mit dem Tod (Zeichnungen, Aufsätze, Gedichte....)

- Rückzugsverhalten                                - Abbruch von Freundschaften

- äußerlich sichtbare Unordentlichkeit und Vernachlässigung

- Gewichtszunahme oder –abnahme   - Müdigkeit, eventuell Folge von Schlaflosigkeit

- nervöse Störungen wie Schwitzen, Zittern, Kopfschmerzen

- Verschenken von persönlichen Gegenständen  - Alkohol, Drogen

- verbale Alarmsignale („ich werde bald nicht mehr da sein“, auch direkte                                Ankündigungen des Suizids)

- handlungsgebundene Alarmzeichen (Ordnen der Angelegenheiten)
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